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Vollzug des Bayerischen Pflege- und Wohnqualitätsgesetzes (PfleWoqG) 
Ergebnisprotokoll gemäß Art. 17a PfleWoqG 
 
 
Geprüfte Einrichtung:  Gemeinnützige Paritätische Altenhilfe GmbH Nordbayern 

Albert-Schweitzer-Seniorenstift  
Eichendorffstraße 41 
90491 Nürnberg 

 
Datum der Prüfung:   31.07.2024 
 
Art der Prüfung:  ☒ Regelprüfung  ☐ Anlassprüfung 
 
 
 
Strukturdaten und allgemeine Informationen 
 
Träger:    Gemeinnützige Paritätische Altenhilfe GmbH Nordbayern 
 
Zielgruppe:    vollstationäre Pflege 
 
Angebote Wohnformen:  ☒ Langzeitpflege   ☒ Kurzzeitpflege 

☐ Eingestreute Tagespflege  ☐ Hospiz 
☐ Beschützender Bereich 

 
Angebotene Plätze:   15 
 
 
Geprüfte Qualitätsbereiche:  

- Die Maßstäbe und Grundsätze zur Sicherung und Weiterentwicklung der Pflegequalität nach § 113 
SGB XI für die vollstationäre Pflege und für die Kurzzeitpflege in der jeweils aktuellen Fassung. 

- Der aktuelle Stand des Wissens. 
- Die qualitätsrelevanten Inhalte der Verträge der Pflege- und der Krankenkassen mit der jeweiligen 

Pflegeeinrichtung. 
- Die Rahmenverträge nach § 75 SGB XI. 
- Die Richtlinien zur Verordnung häuslicher Krankenpflege nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nr. 6 und Absatz 

7 Nr. 1 SGB V. 
- Die relevanten Empfehlungen der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention 

nach § 23 Absatz 1 Infektionsschutzgesetz (IfSG). 
 
 
Der FQA-Prüfbericht kann bei berechtigtem Interesse bei der Dienststellenleitung eingesehen werden. 


